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Vorwort 
 

In den letzten Monaten erreichten den Landschaftserhaltungsverband Emmendingen e.V. immer wieder 
Anfragen aus anderen Landkreisen Baden-Württembergs mit der Bitte um Information über unsere Arbeit, 
um die Möglichkeiten einer eigenen Verbandsgründung auszuloten. Deshalb ist es ein Anliegen des vorlie-
genden Berichtes, nicht nur das vergangene Geschäftsjahr abzubilden, sondern auch vermehrt allgemeine 
Informationen über die Arbeit der Landschaftserhaltungsverbände (LEV) anzubieten. 
 
Zurückführen lässt sich dieses neu erwachte Interesse zum Einen auf die drängende Frage: Wie kann NA-
TURA 2000 erfolgreich umgesetzt werden, damit das Land Baden-Württemberg vor allem seiner europäi-
schen Verantwortung für den Erhalt von extensiven Mähwiesen gerecht wird? 
Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Diskussion um die Neugründung von LEV im Zusammenhang mit der 
Entwicklung einer neuen Naturschutzstrategie 2010-2020 des Ministeriums für Ernährung und den Ländli-
chen Raum Baden-Württemberg (MLR). Bis Ende November wurden in vier Arbeitsgruppen Textentwürfe 
erstellt, unter anderem auch zu dem Themenkomplex Kulturlandschaft, Landnutzung und Landschaftspfle-
ge. Ein zentrales Ergebnis der Kulturlandschaftsarbeitsgruppe war dabei, dass die effektive Umsetzung von 
Biodiversiätsstrategien nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen. Dazu 
ist ein großflächiger integrativer Naturschutzansatz notwendig, der mit dem Aufbau eines flächendecken-
den regionalen Natur- und Landschafts-Managements einhergeht. Diese zentralen Aussagen treffen die 
Organisation und Arbeitsweise der bestehenden LEV im Kern und Überlegungen zu deren Ausweitungen 
sind deshalb naheliegend.  
Es gibt jedoch auch weitere Ansätze im Land, die in eine vergleichbare Richtung zielen: Naturparke, 
PLENUM, Biosphärengebiet Schwäbische Alb und eingeschränkt auch Leader. Deswegen ist es ein weite-
res wichtiges Ziel der Strategie, dass diese verschiedenen Ansätze in Zukunft enger kooperieren und ideal-
erweise gemeinsame Strategien für den flächendeckenden Aufbau eines regionalen Natur- und Land-
schaftsmanagements entwickeln. 
 
Eine große Herausforderung, die es für uns im Jahr 2009 zu schultern galt, war eine umfassende Neustruk-
turierung der Zusammenarbeit zwischen LEV und den zuständigen Landwirtschaft- und Naturschutzbehör-
den im Rahmen der Umsetzung der mittlerweile in nahezu allen Teilen EU-kofinanzierten Landschaftspfle-
gerichtlinie Baden-Württemberg (LPR). Notwendig wurde diese, da LEV keine EU-Zahlstellenfunktion 
übernehmen können und die formale Umsetzung den zuständigen Behörden vorbehalten ist. Einzelheiten zu 
den organisatorischen Neuerungen finden sich ebenfalls in dem vorliegenden Bericht. Es sei hier jedoch 
erwähnt, dass sich die Neuorganisation bislang bewährt und die Umsetzung der LPR sehr reibungslos und 
effektiv funktioniert. 
 
Bleibt noch, uns an dieser Stelle für die große Unterstützung der letzen Jahre bei dem Ministerium für Er-
nährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, dem Regierungspräsidium Freiburg sowie bei allen 
anderen Stellen und Verbänden zu bedanken, die unsere Arbeit mittragen. 
 
 

 
Landrat Hanno Hurth 
(Erster Vorsitzender)
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1  Landschaftspflegeverbände 

1.1 In Deutschland 
 
Im Jahr 1986 wurde die Idee der Landschaftspflegeverbände in Mittelfranken und im niederbayerischen 
Landkreis Kelheim geboren. Von dort aus verbreitete sie sich zunächst in andere Teile Bayerns, nach Hes-
sen und Thüringen, um daraufhin den Sprung in die anderen Bundesländer zu schaffen. Inzwischen beste-
hen 140 Landschaftspflegeverbände oder vergleichbare Organisationen in 13 Bundesländern mit teilweise 
sehr unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten und Namensgebungen1. Ihre Betätigungsfelder reichen von 
der klassischen Umsetzung von Biotop- und Landschaftspflegemaßnahmen, Beratungsangebote zu den 
Agrar- Umweltprogrammen der Länder über die Regionalvermarktung und Umweltbildung bis hin zur 
Durchführung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen und Ökokontobetreuung. Auf Bundesebene wurde 
die große Bedeutung der Landschaftspflegeverbände dahingehend gewürdigt, dass sie in das Bundes-
Naturschutzgesetz, Artikel 1 § 3 Absatz 4 aufgenommen wurden. 
 
Trotz der vielfältigen Arbeitsbereiche haben 
jedoch alle Verbände einige grundlegende Ge-
meinsamkeiten: Sie sind i.d.R. als gemeinnützi-
ge, eingetragene Vereine jeweils landkreisweit 
oder naturraumbezogen organisiert und haben 
keine behördlichen Befugnisse, arbeiten aber 
sehr eng mit den zuständigen Stellen der öffent-
lichen Hand zusammen. In jedem Verband setzt 
sich der Vorstand zumeist paritätisch aus Inter-
essensvertretern des Naturschutzes, der Land- 
und Forstwirtschaft und der Kommunal- und 
Kreisverwaltung zusammen. So entsteht ein 
gutes Fundament für eine gegenseitig gewinn-
bringende Zusammenarbeit zwischen den amtli-
chen und nicht amtlichen Vertretern aus den 
Bereichen Naturschutz, Landnutzung, der 
Kommunen und sonstigen Organisationen, die 
im ländlichen Raum aktiv sind. Regelmäßige 
Treffen bei Mitgliederversammlungen und 
Fachbeirats- und Vorstandssitzungen fördern bei 
einer konstruktiven Diskussionskultur das Mit-
einander in dem ansonsten häufig sehr konflikt-
trächtigen Spannungsfeld zwischen Naturschutz 
und Landnutzung. 
 
Eine ökologisch positive Entwicklung von Natur 
und Landschaft im Rahmen von konsensfähigen, praxis- und bürgernahen Maßnamen ist ein zentrales An-
liegen aller Verbände. Dabei ist für uns ein enger Bezug zur jeweiligen Region mit ihren Menschen und 
ihren landschaftstypischen Besonderheiten sehr wichtig, da dies für uns der Schlüssel ist, um die Vielfalt 
unserer ländlichen Räume in ökologischer und landeskultureller Hinsicht bewahren und weiterentwickeln 
zu können. 

                                                      
1 z.B. Biologische Stationen in NRW, Lokale Bündnisse in Schleswig-Holstein, LEV (Landschaftserhaltungsverbände in 
Baden-Württemberg). 
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In diesem Sinne verstehen wir uns als Dienstleistungsbetrieb für ein regionales Natur- und Landschafts-
Management und arbeiten den Gemeinden, Landkreisen, privaten Grundstückseigentümern und örtlichen 
Naturschutzverbänden zu. Unsere Geschäftsstellen wickeln dabei alle fachlichen, finanztechnischen und 
organisatorischen Arbeiten ab: Sie beantragen Fördermittel, kümmern sich um die Abrechnung und sorgen 
für eine ökologisch und fachlich gute Umsetzung. So füllen wir die ansonsten häufig zuwenig beachtete 
Schnittstelle zwischen Fachplanung und Umsetzung - ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg von Natur-
schutz und Landschaftspflege. 
 

 
 

Die praktischen Arbeiten führen hauptsächlich ortsansässige landwirtschaftliche Betriebe, Maschinenringe, 
Naturschutzverbände, Betriebe des  Landschafts- und Gartenbaus und Privatpersonen aus. Somit trägt unse-
re Arbeit dazu bei, neue Einkommensquellen für Landwirte und andere Landschaftspfleger zu erschließen 
und leistet damit einen direkten Beitrag zur Entwicklung unserer ländlichen Räume. 
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Im Deutschen Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL) haben wir uns bundesweit gemeinsam organi-
siert, um eine überregionale Interessensvertretung für unsere Anliegen zu haben. 
 

 

Kontakt: 
Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. 
Feuchtwanger Str. 38 
D-91522 Ansbach 
Tel.: +49 (0)981-4653-3540 
Homepage: http://www.lpv.de�

 
 

1.2 Landschaftserhaltungsverbände (LEV) in Baden-Wü rttemberg 
 
Im Land Baden-Württemberg bezeichnen sich die Landschaftspflegeverbände als Landschaftserhaltungs-
verbände (im Folgenden: LEV). Es gibt insgesamt fünf klassische und vom MLR anerkannte Verbände in 
den Landkreisen Emmendingen, Schwäbisch-Hall, Main-Tauberkreis, Ostalbkreis und Heilbronn. Im weite-
ren Sinne zählen dazu auch Institutionen wie der Weide- und Landschaftspflge-Zweckverband Süd-
schwarzwald (WLPV), der Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald e.V. und die ProRegio 
Oberschwaben GmbH zu denen ein enger Kontakt gepflegt wird. Uns ist allen gemeinsam, dass wir auf 
Dauer angelegte und in der Raumschaft fest verwurzelte Strukturen haben. Dies ist für uns ein wesentlicher 
Schlüssel zum Erfolg, da ein regionales Natur- und Landschafts-Management eine Daueraufgabe dar-
stellt, das verlässliche, kontinuierliche und von einer breiten Basis getragene Strukturen benötigt, um lang-
fristig erfolgreich zu sein. 
 
Eine Kernaufgabe der bestehenden LEV in Baden-Württemberg ist die Umsetzung der Landschafts-
pflegerichtlinie (LPR-Teile A und B) in enger Kooperation mit den zuständigen Verwaltungsbehörden. 
Damit leisten wir auch einen essentiellen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von Natura 2000 in unse-
ren Landkreisen. 
Wir bieten Beratungen in Bezug auf die Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten der LPR und zu Agrar-
Umweltmaßnahmen an, bereiten fachlich und inhaltlich Landschaftspflegeverträge, Zuwendungsanträge 
und Direktmaßnahmen für die zuständigen Behörden vor2 und kümmern uns um eine gute fachliche Umset-
zung vor Ort. Unsere Geschäftsstellen sind i.d.R. räumlich in die Kreisverwaltungen integriert, was durch 
kurze Wege sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne die tägliche Arbeit deutlich erleichtert. 
Unsere enge Anbindung an die Behörden einerseits und unsere formale Unabhängigkeit andererseits 
hat sich im Allgemeinen als sehr positiv für alle Seiten bewährt. Denn diese ambivalente Situation bietet 
einen breiten Raum, der gute Rahmenbedingungen für eine konstruktive und für alle Seiten gewinnbringen-
de Zusammenarbeit bereitstellt:  
 
Bei Beratungen und Diskussionen vor Ort öffnet unsere unabhängige Stellung Möglichkeiten, die in man-
cherlei Hinsicht über den behördlichen Auftrag hinausgehen können. Außerdem können wir unseren Kun-
den bei strittigen Fragen mit den Behörden zur Seite stehen, oder als neutraler Moderator in Konfliktfäl-
len agieren. Ferner bietet der Verein eine gute Plattform, um Projekte umzusetzen, die direkt aus der Kreis-
verwaltung heraus so nicht möglich wären. Hinzu kommt, dass die Umsetzung der LPR seitens der öffentli-
chen Verwaltung eine Kann- bzw. Sollleistung darstellt, die aufgrund der stetig zunehmenden Pflichtaufga-
ben und bei knapper Personaldecke häufig nicht im notwendigen Umfang Berücksichtigung findet. 
 
Die Umsetzung der LPR bindet den größten Teil der verfügbaren Arbeitskapazitäten bei allen LEV in Ba-
den-Württemberg. Daneben engagieren sich unsere Verbände auch noch in den Bereichen: Umsetzung von 
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, Regionalvermarktung, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Hier 

                                                      
2 Zu den Aufgaben gehören: Prüfung der geplanten Maßnahmen in Bezug auf die Gebietskulissen und Fachplanungen, 
geographische Abgrenzung, Finanzkalkulation, inhaltliche Beschreibung der Maßnahmen und Auflagen und deren 
ökologische Bewertung, Prüfung der Doppelförderung, Dateneingabe in LaIS). Die formale, finanztechnische Abwick-
lung obliegt den zuständigen Verwaltungsbehörden, da die meisten Vorgänge EU-kofinanziert sind und nur von der EU 
anerkannten Zahlstellen abgewickelt werden dürfen. 
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liegen jedoch teilweise noch sehr viele Potentiale brach, die wir aufgrund unserer begrenzten Ressourcen 
häufig nur sehr eingeschränkt wahrnehmen können. Es würden sich jedoch für die Zukunft wichtige und 
ausbaufähige Schnittstellen zu PLENUM, LEADER und den Naturparken anbieten und eine viel engere 
Kooperation wäre sehr sinnvoll. Außerdem gilt es zu überlegen, in wieweit hier auch die vielfältigen und 
mittlerweile recht unüberschaubaren institutionellen Ansätze gebündelt werden können, um so Synergien 
zu erreichen. (Siehe dazu auch Kap. 5: Naturschutzstrategie Baden-Württemberg 2010-2020) Aus strategi-
schen Überlegungen zur Akzeptanz und für die Effizienz eines „Regionalen Natur- und Landschafts-
Managements“ wäre ein geschlossenes landesweites institutionelles Auftreten wünschenswert. 
 
 

1.3 Der Landschaftserhaltungsverband Emmendingen e. V. (LEV EM) 
 
Der Landschaftserhaltungsverband Emmendingen e.V. (im folgenden: LEV EM) wurde am 11.09.1991 
gegründet. Einen Überblick über die Organisationsstruktur kann der Abbildung 1 entnommen werden. 
 

Es hat sich im Laufe der Jahre als sehr 
vorteilhaft herausgestellt, dass der LEV 
EM als zentraler Ansprechpartner für die 
Umsetzung von freiwilligen Land-
schaftspflege- und Naturschutzmaßnah-
men im Landkreis seinen Geschäftsstel-
lensitz am Landwirtschaftsamt (im fol-
genden: LWA) hat. Der überwiegende 
Teil der praktischen Landschaftspflege-
arbeiten im Rahmen der LPR-Umsetzung 
wird von Landwirten durchgeführt und 
ein Großteil der Entgelte kommt über 
den Gemeinsamen Antrag (GA) bei der 
Unteren Landwirtschaftsbehörde zur 
Auszahlung. Außerdem kommen viele 
Landwirte mehr oder weniger regelmäßig 
zum LWA und so können sie damit auch 

einen Besuch der Geschäftsstelle des LEV verbinden. 
Zur Bewältigung der unten aufgeführten Arbeitsbereiche und zur Abwicklung der Vereinsgeschäfte ist hier 
ein dauerhafter voller Arbeitsplatz für den Geschäftsführer eingerichtet. Im Rahmen der Abwicklung des 
Vertragsnaturschutzes und der Biotopvernetzung gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Stellen der Unteren Naturschutzbehörde und des Landwirtschaftsamtes. 
Die Geschäftsstelle des LEV EM wurde im Jahr 2009 zu 50% aus Landes- und EU-Mitteln bezuschusst. 
Die Förderung wird jährlich im Rahmen eines LPR Teil E Antrages beim zuständigen Regierungspräsidium 
Freiburg, Ref. 55 beantragt. Die übrigen 50% werden über die Kreisumlage des Landkreises beglichen. Die 
Räumlichkeiten und EDV-Betreuung werden vom Landkreis zur Verfügung gestellt. 
Die Gesamtausgaben zur Deckung der Geschäftsstellenkosten beliefen sich im Jahr 2009 auf insgesamt ca. 
68.600 €. 
 
Wie auch in den letzten Jahren war ein gleichbleibend hohes Interesse an der Umsetzung von Landschafts-
pflege und Naturschutzmaßnahmen zu verzeichnen. Dies gilt insbesondere seitens der Landwirte, bei denen 
durchaus ein Interesse an der Erhaltung von schutzwürdigen Flächen sowie der Offenhaltung der Land-
schaft besteht, wenn den häufig sehr arbeitsaufwändigen Maßnahmen auch ein entsprechendes Entgelt ge-
genüber steht. 
Auch ohne aktive Werbung für die Verbandsarbeit bekommen wir immer häufiger Anfragen von unseren 
Mitgliedern und von Landwirten in Sachen Vertragsnaturschutz. Dies dokumentiert das große und breite 
Interesse an unserer Arbeit im gesamten Landkreis. Die Notwendigkeit des Erhalts und der Pflege der Kul-
tur- und Erholungslandschaft hat sich im Bewusstsein der regionalen Bevölkerung verankert. Dies kommt 
auch bei vielen Veranstaltungen und Diskussionen zum Ausdruck.  
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Ein zusammenfassenden Überblick über alle Tätigkeitsfelder ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

 
 
 

2 Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR)  
 

2.1 Kooperation zwischen dem LEV EM und den Natursc hutz- und Landwirt-
schaftsbehörden 

 
Im Jahr 2009 wurde die Zusammenarbeit zwischen dem LEV EM, der Unteren Naturschutzbehörde und 
dem Landwirtschaftsamt völlig neu organisiert. Das wurde notwendig, da nun auch der LPR-Teil B EU-
kofinanziert ist und die Auszahlung von EU-Geldern nur über von der EU anerkannte Zahlstellen möglich 
ist, zu denen die LEV nicht gehören. So wurde die ohnehin schon enge Zusammenarbeit mit den Behörden 
hier nochmals intensiviert und im Landkreis Emmendingen hat man sich für folgende Aufgabenteilung 
entschieden: 
 
Institution Aufgaben, Arbeitsschritte 

 
LEV ·  Beratung zur LPR (Teile A-E) und Agrar-Umweltmaßnahmen 

·  Flächenbesichtigung und Maßnahmenfestlegung mit Vertragspartner (häufig in Kombination 
mit ökologischer Dokumentation UNB s.u.) 

o Flächenabgrenzung vor Ort und im GIS 
o Maßnahmenplanung (Arbeitsschritte, Ressourcen, Finanzkalkulation) 
o Dateneingabe LaIS (in komplexen und neuen Fällen) 

·  Maßnahmenbetreuung vor Ort  
·  Ökologische Dokumentation Biotopvernetzung 
·  Mittelbedarfsplanung und Koordination der Verwendung für UNB und LWA 
 

LWA Hier wurde eine Stabstelle LPR eingerichtet zur: 
·  formalen finanztechnischen Umsetzung aller LPR Teile für UNB und LWA in LaIS 
·  Verwaltungskontrolle/LaIS 
·  Bruttoflächenabgleich, GIS-Unterstützung 
 

UNB ·  Formale Unterschriften für alle LaIS-Vorgänge der UNB und des LWA 
·  Mittelfreigabe LaIS 
·  ökologische Dokumentation 
·  LPR INVEKOS- und LaIS-Kontrollen 
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Die oben dargestellte Aufgabenteilung zeigt: Es wird bei der LPR-Umsetzung im Landkreis Emmendingen 
nicht mehr in einen Zuständigkeitsbereich Naturschutzverwaltung  für die Gebietskulisse Natura 2000, 
NSG, LSG, FND, §32-Biotope, Projektgebiete und in einen Zuständigkeitsbereich Landwirtschaft für die 
Gebietskulisse Biotopvernetzung/Mindestflur unterschieden, sondern die Umsetzung erfolgt über die Be-
hördengrenzen hinweg, im Sinne einer möglichst effektiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten. Mit der Umsetzung wurde Mitte 2009 begonnen und nach einer gewissen Einarbei-
tungszeit aller Beteiligten läuft die Umsetzung der LPR mittlerweile sehr gut und reibungslos ab. 
Bei allen notwendigen Neuerungen wurde an zwei altbewährten Prinzipien zur Umsetzung der LPR fest-
gehalten: Es werden nur Maßnahmen und Verträge auf Flächen umgesetzt, die vorher i.d.R. zusammen mit 
dem Vertragnehmer gemeinsam vor Ort begutachtet wurden. Dabei wird darauf geachtet, dass auch jeweils 
eine ökologische Dokumentation der Flächen erfolgt. Bei Flächen der Gebietskulisse Naturschutz erfolgt 
die  Flächenbesichtigung zusammen mit einem Vertreter der Naturschutzbehörde (Naturschutzfachkraft 
oder Naturschutzbeauftragter).  
 

  
Links: Bei den gemeinsamen Flächenbegehungen erfolgt i.d.R. auch eine Vegetationsdokumentation. 
Rechts: Bei der Bereisung werden Pflegemöglichkeiten mit den Eigentümern/Bewirtschaftern von natur-
schutzwürdigen Flächen diskutiert und ausgehandelt. Durch die langjährige Moderation zwischen Na-
turschutz und Landwirtschaft genießt der LEV mittlerweile ein großes Vertrauen bei allen Beteiligten. 
Links im Bild ist Herr Groß zu sehen, er ist mit 80 Jahren unser ältester Vertragnehmer. 

 
 

2.2 LPR-Förderkulisse „Naturschutz“ 
 
2.2.1 Einjährige Verträge nach LPR Teil B 
Unter diesem Punkt sind alle Maßnahmen mit einer einjährigen Laufzeit zusammengefasst, die nach der 
Landschaftspflegerichtlinie, Teil B im Jahr 2009 abgeschlossen und durchgeführt wurden. Im Rahmen die-
ser Zuwendungsbescheide und Aufträge werden zum Einen Maßnahmen der Biotopgestaltung und des Ar-
tenschutzes (B1) unterstützt. Zum Anderen handelt es sich um 1-jährige Verträge die der Landschafts- und 
Biotoppflege dienen (B2). 
Voraussetzung für eine Förderung/Beauftragung ist, dass die zu pflegende oder gestaltende Fläche Bestand-
teil der Förderkulisse der Landschaftspflegerichtlinie ist. Der Förderanteil im Zuwendungsbereich bewegt 
sich je nach den Voraussetzungen zwischen 60% und 90% der gesamten förderfähigen Kosten. Die restli-
chen Kosten werden von den Antragstellern selbst getragen. Lediglich ehrenamtliche Stunden (2,50 €/St.) 
werden zu 100% bezuschusst. Direktmaßnahmen werden voll bezahlt. 
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Die folgende Aufstellung gibt eine inhaltliche Übersicht über die geförderten Maßnahmen im Jahr 2009: 
 
Zahlungs- 
Empfänger 
 

Vertragszweck Auszahl-
ung € 

BUND Ettenheim Ehrenamtliche Beratungstätigkeit für Hornissen- und Wespen im Landkreis Em-
mendingen 

805,35 

Heimat- und Land-
schaftspflegeverein Yach 

Freistellen von Felsformationen im NSG Yacher Zinken und Gehölzpflege §32-
Biotop (7814-316-0388) 

2.285,20 

Rißler Mahd eines wertvollen Niedermoores und dessen Randbereiche in Biederbach, 
§32-Biotop (Nr.: 7814-316-0044e) 

1.087,96 

Meier Extensive Grünlandbewirtschaftung im Projektgebiet Entennest (Riegel) 193,29 
Reinbold Mahd einer seggen- und binsenreichen Naßwiese (§24a-Biotop-Nr.: 7813-316-

0251)  
372,79 

BUND Nördlicher Kaiser-
stuhl 

Selektive Mäharbeiten zum Erhalt eines Trockenrasen und Trockengebüsch-
komplexes im FND Lützelberg (§32 BiotopNr: 7811-316-0042 

1.453,55 

BUND Herbolzheim Amphibienschutzmaßnahmen 220,99 
Bergwachtgruppe Wald-
kirch 

Wahrnehmung von Ranger-Aktivitäten im Bereich des Kandelgipfels 667,50 

BUND Bahlingen Betreuung von Amphibienschutzzäunen und Nistkästen 377,58 
Stange Pflege von Streuobstwiesen als Lebensraum von seltenen und geschützten Brut-

vogelarten am nördlichen Kaiserstuhl 
3.442,96 

Stange Anschaffung und Betreuung von Vogelnistkästen 1.432,00 
Wehrle Mahd verschiedener kleiner Waldmättle im LSG Simonswäder Tal (häufig gleich-

zeitig §32-Biotope oder kartierte Waldbiotope 
3.546,20 

Gemeinde Malterdingen Habitatentwicklung Minois dryas (Blaukernauge) auf Böschungen 3.029,75 
Gemeinde Teningen Habitatentwicklung Minois dryas (Blaukernauge) auf Böschungen 2.570,25 
Anlgergemeinschaft 
Kaibenlache 

Pflege §32-Biotop: Maßnahmen zur Entwicklung des Ufersaumes 788,75 

BUND Emmendingen Durchführung verschiedener Biotoppflegemaßnahmen (Mahd und Gehölzschnitt) 895,00 
Weber Mahd eines Magerrasens im LSG Simonswälder Tal, gleichzeitig §32-Biotop 880,55 
Schonhardt Reaktivierung eines Weidberges (§32-Biotop, und LSG) im fortgeschrittenen 

Sukzessionsstadium 
2.477,00 

Ringwald Auflichtung von randlichen Gehölzen und Reduktion von Gehölzinseln zur Ver-
besserung von Biotopstrukturen im „Biggert-Mättle“ (FFH, NSG) 

4.860,00 

Vogel Mahd zur Habitatförderung des Wiesenknopf-Ameisenbläulings 260,97 
Tränkle Freistellung von Felsformationen und landschaftsprägenden Altbäumen sowie 

Verjüngung des Haselwaldbereiches unterhalb des Brotweges (Yach) 
3.907,00 

Elrec Kombeg Mahd zweier wertvoller Magerrasenbereiche auf den Schindelbergwiesen (Natu-
ra 2000) und im Ettersbach (§32-Biotop) in Simonswald 

2.981,56 

Spiegelberger Freistellung der Löss/Felswand (§32-Biotop) in Malterdingen 1.860,00 
Lupfer Zweimalige Mahd zur Adlerfarneindämmung (Projektgebiet F7-Weidberg) 1.418,21 
Schwald Anlage von Laichgewässern für die Gelbbauchunke (111-Artenkorb) 1.448,09 
Wisser & Danzeisen Grabenreaktivierung im Projektgebiet Entennest 4.861,75 
   
 
Summe 

  
48.124,25 

 
 
2.2.2 Biotoppflegeprogramm 
 

Die ehemalige Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege (BNL) Freiburg (heute: RP-Freiburg 
Ref. 56) hat seit 1986 eine Konzeption zum Schutz und zur Pflege von Biotopen außerhalb von Schutzge-
bieten erarbeitet. Der Abschluss von fünfjährigen Verträgen im Rahmen dieses „Biotoppflegeprogramms“ 
richtet sich nach den Bestimmungen der gültigen LPR. Dabei übernimmt das Land 70% der Kosten, die 
verbleibenden 30% teilen sich der Landkreis und die Kommunen. Die Verträge werden direkt über die 
Kreiskasse ausgezahlt, nachdem ein Doppelförderungsabgleich über LaIS erfolgte. 
Die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung und Auszahlung des Biotoppflegeprogramms ist bei der 
UNB angesiedelt. Vom LEV EM werden die Flächen im Rahmen der jährlichen Bereisungen mit betreut 
(Daten- und Flächenaufnahmen im Gelände, Klärung der Vertragsinhalte mit dem Bewirtschafter). Da die 
Verträge dieses Programms nicht EU-kofinanziert sind, wurde vor einigen Jahren damit begonnen, sie nach 
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ihrem zeitlichen Auslaufen nicht mehr zu verlängern, sondern in kofinanzierte LPR A Verträge umzuwan-
deln. Diese Entwicklung ist sehr anschaulich in den Abbildungen auf Seite 12 und 13 dokumentiert. 
 
 
2.2.3 LPR Teil A 
 
Neben dem Biotoppflegeprogramm werden vom LEV EM im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde 
Verträge nach LPR Teil A abgewickelt. Deren Finanzierung setzt sich zu 50% aus Landes- und zu 50% aus 
EU-Mitteln zusammen und die Auszahlung erfolgt im Rahmen des Gemeinsamen Antrages beim Landwirt-
schaftsamt. Die Vertragsflächen liegen in folgenden Gebietskulissen: 
 
·  Projektgebiet im Gewann See (Gemarkung Nimburg) 
·  Projektgebiet im Gewann Tennenbach (Gemeinden Emmendingen und Freiamt) 
·  Projektgebiet im Gewann Entennest/Schleiche (Gemeinde Riegel) 
·  Einzelverträge in NATURA 2000-Gebieten, §30-Biotopen sowie Natur- und Landschaftsschutzgebie-

ten 
 
In den beiden Abbildungen auf Seite 13 ist die langjährige Entwicklung der Kennzahlen für das Biotoppfle-
geprogramm und den Vertragsnaturschutz dargestellt. 
 
 
2.2.4 Niederwaldverträge 
 
Im Jahr 2007 liefen die über die Forstverwaltung geschlossenen sogenannten "Haselhuhnverträge" auf ehe-
maligen Niederwald- oder Sukzessionswaldflächen ehemaliger Weidberge in den Kommunen Simonswald 
und Elzach aus. Leider wurde das Forstprogramm zum Erhalt dieser wertvollen und mittlerweile selten 
gewordenen Lebensräume nicht verlängert. Deshalb suchte man im Landkreis Emmendingen gemeinsam 
nach Möglichkeiten, wie der Erhalt und die Entwicklung dieser nach LFU-Kriterien (mittlerweile: LUBW) 
regional und teilweise landesweit bedeutsamen Biotoptypen fortgeführt werden kann, zumal bei den meis-
ten Waldbauern ein großes Interesse an einer Fortsetzung der Verträge bestand. 
Vertreter des Naturschutzreferates des Freiburger Regierungspräsidiums, der Unteren Naturschutz- und 
Forstverwaltung, sowie des LEV EM beschlossen darauf hin, den Erhalt dieser Lebensräume im Rahmen 
von LPR A Verträgen nach Möglichkeit zu fördern. Als Gebietskulisse wurden Niederwälder und Weid-
bergsukzessionen im Bereich der Natura 2000 Kulisse "Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach" so-
wie in den Naturschutzgebieten in Elzach und Simonswald ausgeschieden. In Einzelfällen können über die 
Gebietsabgrenzung hinaus Verträge abgeschlossen werden, wenn es sich um wertvolle Standorte mit einem 
engen räumlichen Bezug zur Natura 2000 Kulisse handelt. Es ist jedoch eine Begründung im Einzelfall 
nötig. 
Die Verträge werden so lange von der Naturschutzbehörde weitergeführt, bis ein geeignetes forstliches 
Förderinstrumentarium aufgelegt wird. (Eine Konkurrenzsituation in der Förderung soll auf jeden Fall ver-
hindert werden.) Die Verträg umfassen zwei Komponenten: 
 
1. Einen finanziellen Ausgleich für den entgangenen Gewinn durch den freiwilligen Umwandlungsver-

zicht in einen produktiven Hochwald 
2. Die Förderung von aktiven Maßnahmen zur Habitatgestaltung (auf den Stock setzten von Teilflächen 

und Förderung der entsprechenden Laubhölzer) 
 
Das neue Programm wurde von den Waldbauern sehr gut angenommen. Vor Ort werden die Maßnahmen 
von einem Biotopbetreuer des RP-Freiburg fachlich begleitet. Die Vertragsgestaltung und -umsetzung er-
folgt vom LEV EM in bewährter Kooperation mit dem Landratsamt Emmendingen. Bislang wurden auf ca. 
120 ha Fläche Verträge mit einem jährlichen Finanzvolumen in Höhe von ca. 36.900,-- € abgeschlossen 
(vgl. Abbildungen S. 13) 
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2.3 Förderkulisse Biotopvernetzung (BVN) der Landwi rtschaft 
 
Ziel der Biotopvernetzung ist es, Flächen mit ökologischen Ausgleichsfunktionen in der Kulturland-
schaft/Feldflur zu schaffen und zu erhalten und eine Vernetzung der Biotope zu erreichen. Dazu wird in 
einem ersten Schritt i.d.R. von den Gemeinden eine Biotopvernetzungskonzeption erarbeitet bzw. an ein 
Landschaftsplanungsbüro in Auftrag gegeben. Die Erstellung dieser Konzeption kann auf Grundlage der 
LPR (Teil E1) bezuschusst werden. In einem zweiten Schritt können Maßnahmen zur Biotopgestaltung und 
zur Biotoppflege auf Grundlage der Konzeption gefördert werden. Die Betreuung von Maßnahmen und 
Verträgen im Rahmen der Biotopvernetzung sind ein wichtiges Arbeitsfeld des LEV. 
 
 
2.3.1 Biotopvernetzungsmaßnahmen (nach LPR Teil B) 
 

Auch bei Biotopvernetzungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit der Bezuschussung im Rahmen der Land-
schaftspflegerichtlinie Teil B. Die Abwicklung erfolgt analog zu dem Verfahren der einjährigen Natur-
schutzmaßnahmen nach LPR Teil B (siehe Kap. 2.1.1). Entweder sind es die Gemeinden selbst, die größere 
Maßnahmen durchführen und dabei eine Zuschuss von bis zu 70% für besonders naturschutzwichtige Maß-
nahmen erhalten können, oder es werden  Maßnahmen von Landwirten und Privatpersonen durchgeführt, 
die bis zu 90% bezuschusst werden können. Insgesamt wurden vom LEV EM im Jahr 2009 folgende Maß-
nahmen betreut: 
 
Zahlungs- 
Empfänger 
 

Vertragszweck Auszahl-ung 
€ 

BUND Herbolzheim Trockenmauer freistellen, Gehölzschnitt wertvoller Hecken sowie die Entwick-
lung von Gehölzsäumen. 

1.759,30 

IG Streuobstbau 
Reute 

Ehrenamtlicher Baumschnitt von Streuobstbeständen der Biotopvernetzung 
Reute 

400,00 

Stadt Herbolzheim Böschungsmulchung zur Schaffung eines artenreichen Krautsaumes sowie eine 
Lenkung der Sukzession oberhalb des Saumes in Richtung Gehölze trocken-
warmer Standorte 

3.676,70 

Stadt Kenzingen Böschungsmulchen und Gehölzschnitt zur Habitatverbessung für Minois dryas 
(Blaukernauge) 

6.962,44 

BUND Bahlingen Grabenöffnung und randl. Gehölzpflege sowie Streuobst- und Heckenpflegear-
beiten 

1.856,34 

Schultis-Graf Förderung eines ziegensicheren Zaunes (LPR Teil D1) 2.209,51 
   
Summe  16.864,29 
 
 
2.3.2 BVN-Pflegeverträge (fünfjährig, LPR A) 
 
Des Weiteren wurden vom LEV im Auftrag des Landwirtschaftsamtes fünfjährige Pflegeverträge im Rah-
men der Biotopvernetzung im Jahr 2009 auf einer Fläche von ca. 287 ha mit einem Gesamtfinanzvolumen 
in Höhe von ca. 108.100 € betreut. Dabei handelt es sich um insgesamt 106 fünfjährige Verträge, deren 
Auszahlung über den gemeinsamen Antrag läuft. 
Generell lässt sich vor allem bei Kommunen im Steillagenschwarzwald, die eine Biotopvernetzungs- oder 
Mindestflurkonzeption besitzen, ein deutlicher Trend von MEKA zur LPR hin erkennen. Dieser war im 
Jahr 2009 in Simonswald besonders stark, hier wurden von uns Neuverträge auf einer Fläche von knapp 55 
ha mit einem Finanzvolumen von ca. 24.250 €/Jahr in die Wege geleitet. Auf einem erheblichen Teil dieser 
Flächen wurde zuvor ein Aufforstungsantrag gestellt. Durch den Vertragsnaturschutz konnte hier die dro-
hende Aufforstung verhindert werden. Bei zahlreichen Gesprächen mit den Flächenbewirtschaftern kam 
dabei sehr deutlich heraus, dass die Ausgleichsleistungen nach MEKA als ein "Almosen" empfunden wer-
den, für das die Landwirte in Zukunft nicht mehr die harte Arbeit am Steilhang umsetzen wollen. Anderer-
seits ist bei einer entsprechenden Honorierung die Bereitschaft durchaus vorhanden, sich für die Offenhal-
tung zu engagieren. 
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Flächenentwicklung aller fünfjährigen LPR-Verträge  im Landkreis 
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Entwicklung des jährlichen Vertragsvolumens aller f ünfjährigen           
LPR-Verträge  im Landkreis Emmendingen
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2.3.3 LPR Teil E: Biotopvernetzungs- und Mindestflu rkonzeptionen 
 

Durch die Untere Landwirtschaftsbehörde anerkannte Biotopvernetzungs- und Mindestflurkonzeptionen der 
Kommunen können über den LPR Teil E bis zu 70% gefördert werden. Diese bilden wiederum die Grund-
lage um Bewirtschaftungs- und Pflegeverträge nach LPR A abzuschließen und Maßnahmen nach LPR B zu 
fördern. Diesen Umständen ist es zu verdanken, dass in den 90er Jahren in vielen Kommunen des Landkrei-
ses Emmendingen solche Konzepte erstellt wurden. In den letzten Jahren seit dem Jahrtausendwechsel ist es 
allerdings sehr ruhig um dieses Instrument geworden. Doch 2008 wurde zunächst in den Kommunen Frei-
amt und Sexau und nun zum Ende des Jahres 2009 auch in Gutach die Erstellung neuer Konzepte in Angriff 
genommen, die vom LEV sowohl im Vorfeld als auch in der Entstehungsphase fachlich begleitet werden. 
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3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Wird ein Eingriff nach §10 des Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg (neu: §20) durchgeführt, so muss 
ein naturschutzfachlicher Ausgleich in geeigneter Weise durch den Maßnahmenträger erfolgen. Wie diese 
Ausgleichs- und/oder Ersatzmaßnahme vorzunehmen ist, wird von der zuständigen Naturschutzbehörde 
festgesetzt. 
Das sieht MLR für die „Mitwirkung des LEV bei der Umsetzung von festgelegten Ausgleichsmaßnahmen 
keine rechtlichen Probleme. „Es ist möglich, dass eine Ausgleichsmaßnahme durch einen Dritten umgesetzt 
wird, i.d.R. dann auf Kosten des Maßnahmenträgers.“ 
Da viele Maßnahmenträger nicht die nötigen Kenntnisse und Möglichkeiten haben, um die festgesetzten 
Maßnahmen durchzuführen, werden sie hier durch den LEV bei der Abwicklung und Umsetzung unter-
stützt. Auf diese Weise ist es uns in den letzten Jahren zum Vorteil aller Seiten häufig gelungen, Maßnah-
men für Naturschutz und Landschaftspflege effektiv umzusetzen. Eine Übersicht für 2009 gibt die folgende 
Zusammenstellung: 
 
Maßnahme 
 

Ausgaben in € 

·  Aufwertung Grünlandbiotop in Yach 255,00 
·  Waldbiotopentwicklung Prechtal 83,85 
·  Entwicklung Grünlanbiotope "Kreuzmoos" Freiamt 1.268,07 
·  Aufwertung Grünlandbiotop in Oberwinden  669,60 
·  Aufwertung Grünlandbiotop in Malterdingen 456,30 
·  Umstellung Acker zu Extensivgrünland in Teningen 2.186,49 
·  Entwicklung strukturreicher gewässerbegleitender Gehölze im "Entennest", Riegel 3.592,97 
·  Aufwertung Grünland - Prechtal 197,04 
·  Entwicklung Grünlandbiotope (2 in Siegelau, 1 in Gutach)  961,32 
·  Umwandlung Acker zu Extensivgrünland im Schambachtal, Endingen 1.694,02 
·  Entwicklungspflege zu einer binsen- und seggenreiche Naßwiese in Prechtal 518,00 
·  Entwicklung einer Südböschung mit Halbtrockenrasenfragmenten in Malterdingen 275,50 
·  Heckenpflanzung im FND Schorpfad 3.753,96 
·  Ölologische Verbesserung eines Hohlweges in Hecklingen 434,95 
·  Schaf- und Ziegenweide zur Entwicklung verbrachter Grünlandstandorte in Heimbach 2.217,51 
·  Entwicklung Gehölz trockenwarmer Standorte mit artenreichem Saum in Bleichheim 3.045,70 
·  Fortführung des Aufbaus einer extensiven Ziegenweide auf Böschungen in Kenzingen 3.757,51 
·  Ausbringung von autochthonem Saatgut in Weisweil auf ehemaligem Ackerstandort 1.358,47 
·  Folgepflege zur Eichenpflanzung in Wyhl 699,72 
Summe 27.425,98 



- 15 - 

 

  

 

 

4 Projekte 
 

4.1 Life Projekt Rohrhardsberg:  

 
 
Im Rahmen des Life-Projektes werden vom LEV in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Chemie, 
Arbeitsgruppe Feuerökologie unter Leitung von Prof. Goldammer in Freiburg federführend Maßnahmen 
zur testweisen Einführung eines Feuer-Manangements zur Weidbergnachpflege auf Borstgrasrasen und zur 
Optimierung von Auerhuhnlebensräumen umgesetzt. Ferner beteiligt sich der LEV aufgrund seiner guten 
Ortskenntnis auch noch beratend bei den Maßnahmengruppen C1 und C3: Biotopverbund Borstgrasrasen 
und Etablierung von Extensivweidesystemen. 
 
a. Maßnahmenteile C5, E12 und F2: Kontrollierter Fe uereinsatz zur Weidbergpflege 

und zur Schaffung von günstigen Auerhuhnhabitaten 
 
Am 06. und 07. April 2009 konnten bei günstigen Witterungsbedingungen verschiedene Testflächen im 
Bereich des NSG  Kostgefäll und Prechtaler Schanze gebrannt werden. Keine andere Landschaftspflege-
maßnahme ist so stark witterungsabhängig und deswegen so schwer planbar wie der kontrollierte Feuerein-
satz. Dies trifft vor allem auf die Höhenlagen des Projektgebiets zu, wo die „Brennfenster“ erheblich einge-
schränkter sind als vergleichsweise im benachbarten Kaiserstuhl. 
Während im Offenland – vor allem auf südexponierten Hanglagen – einige trockene Tage im Vorfeld aus-
reichen, damit das Brennmaterial zu Genüge abgetrocknet ist, benötigt insbesondere der Feuereinsatz im 
Wald eine lang andauernde Schönwetterperiode vor dem Brand. Hier zeichnet sich ab, dass nur alle paar 
Jahre im Vorfrühling nach einer längeren Frost- und anschließender Hochdruckwetterlage geeignete Rah-
menbedingungen auftreten. 
� Lediglich beim ersten Feuereinsatz im Wald war die örtliche freiwillige Feuerwehr mit entsprechenden 
Einsatzfahrzeugen anwesend. Danach wurde mit den zuständigen Feuerwehren vereinbart, dass diese zwar 
über jeden Feuereinsatz im Vorfeld informiert werden und bei Interesse natürlich auch dabei sein können, 
jedoch eine Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist. Bei fachkundiger Anwendung entsprechender 
Techniken des kontrollierten Feuereinsatzes besteht nur ein geringes Restrisiko für eine unkontrollierte 
Feuerausbreitung. Durch dieses Vorgehen können die Kosten des Feuereinsatzes deutlich gesenkt werden. 
Aus den oben geschilderten Umständen müssen folgende wesentliche Schlussfolgerungen für eine Einfüh-
rung des Feuer-Managements auf den Zielstandorten gezogen werden: 
 
·  Die Umsetzung des Feuereinsatzes sollte möglichst lokal organisiert sein, um kurzfristig auf entspre-

chende Witterungsbedingungen reagieren zu können; 
·  hierzu muss das entsprechende Personal und die Ausrüstung möglichst lokal vorhanden sein. Auf 

Grund der Flächenlage und der kurzen Brennfenster sollen 3 kleine Brennteams aufgebaut werden. 
·  Für einen sicheren und effektiven Feuereinsatz ist eine entsprechende theoretische Schulung mit einem 

praktischen Training dringend geboten. 
 
Eine abschließende naturschutzfachliche Beurteilung des Feuereinsatzes steht noch aus, jedoch kann aus 
den bisherigen Beobachtungen (siehe F.6) geschlossen werden, dass das Feuer in Teilbereichen der Nach-
pflege der Borstgrasrasen durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Die Umsetzung des Feuereinsatzes 
im Wald hat sich bislang vor allem aufgrund der Witterungsbedingungen als kaum durchführbar herausge-
stellt. Deshalb soll der Schwerpunkt während der restlichen Laufzeit des LIFE-Projekts mehr in das Offen-
land verlegt werden. 
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Links: Die Anwendung entsprechender Feuertechniken ermöglicht einen sicheren und gezielten Feu-
ereinsatz bei möglichst geringem Aufwand. Hier Point-Ignition: Die einzelnen Punktfeuer brennen 
ineinander, dadurch wird die Feuerintensität nicht zu hoch und die Brandfläche ist einfach zu kontrol-
lieren. Rechts: Holunder-Orchis, zwei Monate nach dem Brand im Kostgefäll. Das Wegbrennen alter 
Streuauflagen begünstigt vermutlich das Wachstum dieser konkurrenschwachen Art. 

 
 

b. Maßnahmengruppen C1 und C3: Biotopverbund Borstg rasrasen und Etablierung 
von Extensivweidesystemen 

 
Ein wesentlicher Maßnahmenbereich des Life-
Projektes ist der Aufbau eines Biotopverbundes 
Borstgrasrasen und die Etablierung von Extensivwei-
desystemen auf bestehenden und aufgelassenen 
Weidfeldern. Dazu sind von den Landwirten aus der 
Region umfassende Entbuschungen durchgeführt und 
(ziegensichere) Zäune erstellt worden, um bestehende 
Borstgrasrasen mit anderen Offenlandlebensräumen 
wieder zu verknüpfen oder randlich zu erweitern. 
Stellenweise wurden auch brach gefallene Waldwei-
destrukturen durch die Einbindung in Weidesysteme 
wieder reaktiviert, oder es wurde mit der Adlerfarn-
bekämpfung begonnen.  
 
Die Flächenverteilung kann der beigefügten Karte 
entnommen werden. 
 
 
Bislang wurden die Maßnahmen wie folgt umgesetzt: 
 

Maßnahmen zur Etablierung von Extensivwei-
den im Life-Gebiet (Zaunbau/Enthurstung) 

Fläche in ha Finanzvol. in € 

 
Insgesamt im gesamten Projektgebiet 

 
ca. 72 ha 

 
ca. 161.000,-- 

davon im Landkreis Emmendingen ca. 58 ha ca. 143.000,-- 

Prec h Sc hnanz  2

Ök olog.  M on itor ing , K o ntr olle

Ök olo g.  M on itor ing , Feu er

Prechtal

Yach

Obersimonswald

Altsimonswald

Haslachsimonswald

Verteilung der Maßnahmenflächen 
zur Etablierung von Extensivweiden im LIFE-Projektg ebiet

Life-Gebietskulisse

Maßnahmenflächen 
Extensivweiden

Projektgemarkungen im 
Landkreis Emmendingen
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Die Einrichtung von Extensiv-Weidesystemen (mit Ziegen) und die Adlerfarnbekämpfung durch 
Mulchen sind zwei wesentliche Stützpfeiler der Einrichtung des Verbundsystems Borstgrasrasen im 
Rahmen des Life-Projektes, die auch auf ein breites öffentliches Interesse stoßen. 

 
 

4.2 Ranger-Projekt Taubergießen (RAMSAR-Ranger) 

 

INTERREG IV A-Projekt 
Sanftes Erleben einer RAMSAR-Zone 
Teilprojekt RAMSAR-Ranger 

 
Für die Entwicklung der Naturschutzgebiete Taubergießen, Ile de Rhinau, Rheinniederung Wyhl/Weisweil 
und Daubensand der RAMSAR-Gebietskulisse wird von 2008 bis 2011 eine Rangerstelle zur Besucherlen-
kung und zur fachlich-inhaltlichen Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen geschaffen. Die Finanzierung 
wird hälftig durch die Beteiligten und durch die Europäische Union im Rahmen des INTERREG IVA Pro-
jektes „Rhin Vivant“ gewährleistet. Die Laufzeit des Projektes „Entwicklung der RAMSAR Feuchtgebiete 
am Beispiel der Naturschutzgebiete Taubergießen, Ile de Rhinau, Rheinniderung Wyhl/Weisweil und Dau-
bensand“ wird von 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2011 festgelegt.  
Während der Projektlaufzeit wird der Ranger beim LEV EM angestellt. Die inhaltliche Betreuung und for-
male Projektabwicklung wird von der Europabeauftragten des Landratsamtes Emmendingen Frau Rolland 
umgesetzt. 
 
 

4.3 Böschungspflege im Breisgau (Landkreis Emmendin gen und Ortenaukreis) 
 
Zum Ende des Jahres 2009 kam das Projekt "Böschungspflege-Management mit integriertem Feuereinsatz" 
im Ortenaukreis zum Abschluss. Damit besteht nun eine aktuelle Pflegekonzeptionierung für die Lössbö-
schungen in nahezu den gesamten Naturräumen Kaierstuhl und Lahr-Emmendinger Vorberge. Das Ent-
wicklungskonzept wurde den Kommunen sowie dem begleitenden Runden Tisch vorgestellt und derzeit 
läuft ein Anerkennungsverfahren als Biotopvernetzungskonzeption beim Landwirtschaftsamt des Ortenau-
kreises. 
In der Vorbergzone des Landkreises Emmendingen, für die das Konzept bereits ein Jahr zuvor zum Ab-
schluss kam und für das auch eine Anerkennung als Biotopvernetzungskonzept erfolgte, wurde bereits mit 
einer Maßnahmenumsetzung über LPR Teil B begonnen. Insgesamt wurden hie Maßnahmen in einer Höhe 
von 16.240 € umgesetzt. Die einzelnen Posten sind in den Abschnitten der LPR-B Maßnahmen enthalten.  
 
 
4.3.1 Gemeinschaftlicher Feuereinsatz - Das Malterd inger Modell 
 
Seit dem Winter 2005/2006 ist der Feuereinsatz zur Böschungspflege in den Gemeinden der Breisgauer 
Vorbergzone des Landkreises Emmendingen auf Basis einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes wie-
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der möglich. Diese stellt eine Ausnahmeregelung zum allgemeinen Brennverbot des Naturschutzgesetzes 
dar. In Malterdingen, dessen gesamte Rebflur von privaten Böschungsflächen mit einer sehr zersplitterten 
Besitzstruktur dominiert wird, kam die Anwendung des kontrollierten Brennens jedoch nur sehr zögerlich 
in Gang. Bei zahlreichen Gesprächen mit ortsansässigen Winzerinnen und Winzern wurden immer wieder 
folgende Gründe für den verhaltenen Feuereinsatz genannt: Der Zeitmangel bei Nebenerwerbswinzern, die 
eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit der zunehmend überalternden Winzerschaft sowie die Sorge 
"etwas falsch zu machen". 
 
All die Gründe führten zu dem Entschluss, dass ein gemeinschaftliches Vorgehen Sinn macht, um den Feu-
ereinsatz effektiv und regelkonform auf größerer Fläche im privaten Böschungsbereich zur Anwendung zu 
bringen: 
Als erstes wurden drei größere zusammenhängende Rebgebiete als Projektbereiche ausgewiesen. Diese 
wurden daraufhin im örtlichen Mitteilungsblatt mit dem Hinweis veröffentlicht, dass hier ein gemeinschaft-
licher Feuereinsatz über die Eigentumsgrenzen hinweg stattfinden soll. Jeder Bewirtschafter oder Besitzer 
von Böschungsflächen wurde aufgefordert, bis zu einem bestimmten Stichtag mitzuteilen, falls er keinen 
Feuereinsatz auf seinen Flächen wünscht, ansonsten wird von stillschweigender Zustimmung ausgegangen. 
Insgesamt gab es kaum Einwände, sondern das Vorhaben bekam im Gegenteil großen Zuspruch aus der 
Winzerschaft. Trotz der ungünstigen Witterungsverhältnisse im letzten Winter konnten aufgrund des gro-
ßen Engagements aus der Winzerschaft und der Feuerwehr über 120 Teilstücke an vier Nachmittagen ge-
brannt werden. Unter fachlicher Anleitung und Koordination des LEV EM brannten jeweils zwei bis drei 
Teams zu je drei Personen gleichzeitig. 
 

  
Gemeinsam klappt es besser: Die Winzerschaft und die Feuerwehr der Gemeinde Malterdingen 
setzte im Januar und Februar 2009 unter fachlicher Anleitung des LEV EM erstmals gemeinschaft-
lich den kontrollierten Feuereinsatz auf privaten Rebböschungen um. 

 
Im Rückblick kann insgesamt festgehalten werden, dass der in Malterdingen eingeschlagene Weg in die 
richtige Richtung weist, um das Feuer effektiv und sicher im privaten Böschungsbereich anzuwenden.  
Die positiven Erfahrungen in Malterdingen haben sowohl die Weinbau-Praktiker als auch die Behörden 
davon überzeugt, dass dies eine solide Grundlage für einen effektiven und regelgerechten Kontrollierten 
Feuereinsatz darstellt. Das hat den LEV EM in Zusammenarbeit mit dem Büro für Böschungspflege und 
der Geschäftsstelle PLENUM dazu bewogen, ein Fortbildungsmodul zum gemeinschaftlichen Feuereinsatz 
zur Böschungspflege anzubieten. Es wird die Auftaktveranstaltung für eine umfassende fünfteilige Fortbil-
dung zum Böschungspflegewart sein: 
 
 
4.3.2 Fortbildung zum Böschungspflegewart 
 
Der LEV EM, das Büro für Böschungspflege und PLENUM Naturgarten Kaiserstuhl führten im Herbst 
2009 die Auftaktveranstaltung zu einer fünfteiligen, praxisorientierten Fortbildung zum Böschungspflege-
wart durch. Diese richtet sich an Winzer, Bauhofmitarbeiter, Dienstleistungsunternehmen und andere Prak-
tiker. Fachkundige und praxiserfahrene Referenten vermitteln das Handwerkszeug, um die Böschungspfle-
ge zum Nutzen des Weinbaus, der Natur und der Naherholung und des Tourismus effizienter durchführen 
zu können. Die Schulung umfasst folgende Elemente: 
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Modul 1: Kontrollierter Feuereinsatz durch Brennteams (Herbst/Winter 09) 

Modul 2: Einsatz von Mulchgeräten in der Böschungspflege (Frühjahr 2010) 

Modul 3: Pflegeplanungen, rechtliche Grundlagen, Fördermöglichkeiten (Sommer 2010) 

Modul 4: Gehölze erkennen und effektiv pflegen (Winter 2010/2011) 

Modul 5: Böschungsvegetation und ihre sommerliche Pflege (Sommer 2011) 

 
Insgesamt nahmen an der ersten Veranstaltung 25 Personen teil. Die hohe Resonanz auf die Aufrufe zur 
Fortbildung zum Böschungspflegewart zeigen, dass in der gesamten Raumschaft ein hohes Interesse an 
dieser Thematik besteht. 
Mitarbeiter der Vereinigung „Working on Fire“, Profis für Feuereinsätze weltweit, informierten die Fortbil-
dungsteilnehmer, was alles bei einem kontrollierten Feuereinsatz zu beachten ist. Jede Menge praktischer 
Tipps gehörten ebenso zum Programm wie Hintergrundinformationen zu den ökologischen Wirkungen von 
Landschaftsfeuern, zu einer effektiven Arbeitsplanung und zur Organisation von Brenntrupps. Vor allem 
wurde vermittelt, auf welchen Böschungsflächen der Einsatz von kontrolliertem Feuer sinnvoll erscheint 
und wie dieser effektiv durchgeführt werden kann. An einem zweiten Fortbildungstag im Janunar/Februar 
2010 wird die praktische Durchführung des Kontrollierten Feuereinsatzes in Brenntrupps erprobt.  
 

  
Fortbildung Böschungspflegewart: In einer aufeinander abgestimmten Veranstaltungsreihe von PLENUM 
Naturgarten Kaiserstuhl, dem Kaiserstühler Büro für Böschungspflege und des LEV EM werden praxisbe-
zogene Grundlagen über eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Böschungspflege vermittelt, z.B. zum 
abschnittsweisen Mulchen (linkes Bild) 

 
 

4.4 Junior Ranger 
 
Zusammen mit der Kreisjugendarbeit des Landratsamtes Emmendingen wurde auf Vorschlag von Landrat 
Hanno Hurth von uns im Jahr 2004 zum ersten Mal eine zweitägige Freizeit für 8 bis 12 jährige Kinder 
während der Sommerferien angeboten. Dieses Angebot erfreute sich einer so großen Nachfrage und Be-
liebtheit, dass wir es seither jedes Jahr wieder angeboten haben. 
 
Der Ablauf ist dabei seit dem ersten Mal im Wesentlichen gleich geblieben: Den ersten Tag verbringen wir 
gemeinsam mit den Kindern auf einem Bio-Bauernhof. Dort lernen sie das bäuerliche Leben kennen und 
können bei allerlei kleineren Arbeiten, die es auf dem Hof zu tun gilt, selbst mit Hand anlegen. Nach einer 
gemeinsamen Übernachtung im Heu folgt am zweiten Tag eine Feld-, Wald- und Wiesen-Ralley, die zu-
sammen mit dem Kreisforstamt organisiert wird und bei der es verschiedene Aufgaben im Zusammenhang 
mit Natur und Landschaft für die Kinder zu lösen gibt. Bei einem gemeinsamen Ausklang zusammen mit 
den Eltern bekommen die Kinder hier außerdem vom Landrat Hurth eine „Junior-Ranger-Urkunde“ über-
reicht. 
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Junior Ranger: der LEV EM bot auch dieses Jahr wieder in Kooperation mit dem Schulbauernhof Hoch-
burg, dem Forstamt und der Kreisjugendarbeit ein zweitägiges Natur- und Bauernhoferlebnis in den 
Sommerferien für Kinder von acht bis 12 Jahren an. 

 
Im Jahr 2009 fand die Veranstaltung zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Schulbauernhof auf der 
Hochburg statt. Die Jahre zuvor kamen wir immer bei der Familie Rieder im Kohlenbachtal bei Waldkirch 
unter, der hier nochmals unser ausdrücklicher Dank ausgesprochen werden soll. 
 
Die Veranstaltung wird zu einem Teil über vereinseigenen Mittel in einer jährlichen Größenordung von ca. 
1000 € des LEV EM finanziert. die restlichen Ausgaben werden über einen Teilnehmerbeitrag von 20 bis 
25 €/Kind abgedeckt.  
 
 

5 Mitarbeit an der Naturschutzstrategie 2020 des ML R Baden-
Württemberg 

 
Am 18. Mai 2009 lud der Minister für Ernährung und den Ländlichen Raum Baden-Württemberg zur Auf-
taktveranstaltung für die Entwicklung der Naturschutzstrategie 2010-2020 des MLR ein. Der LEV EM war 
auch mit dabei und wirkte im Anschluss in der Facharbeitsgruppe (FAG) "Kulturlandschaft, Landnutzung, 
Landschaftspflege" mit. Hier wurde bei insgesamt fünf Veranstaltungen ein insgesamt 21 Seiten starkes 
Papier für die Gesamtstrategie erarbeitet. Diese setzt sich aus den Themenfeldern: 
 
FAG 1: Kulturlandschaft, Landnutzung, Landschaftspflege 
FAG 2: Erhaltung der biologischen Vielfalt 
FAG 3: Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung 
FAG 4: Strukturen und Kooperationen 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen können im Internet auf der Web-Seite des MLR nachgelesen 
werden. Im Folgenden werden die für die Arbeit der LEV in Baden-Württemberg besonders relevanten 
Textpasssagen der FAG 1 vorgestellt. Der gesamte Text kann als PDF-Dokument unter: 
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/presse/fag1.pdf eingesehen werden. 
 
 
 
Textauszüge: 
 
Kernaussagen:   
 
"[…]Motto: Biodiversität in der Kulturlandschaft gemeinsam umsetzen  
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·  Die Verwaltungen des Landes anerkennen den Naturschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt als 
Querschnittsaufgabe und übernehmen bei der Umsetzung eine Vorbildfunktion. 

·  Der großflächig integrative Naturschutzansatz im Land ist durch den Aufbau eines flächendeckenden Land-
schafts- und Regionalmanagements unter Einbindung einer Naturschutzberatung zu stärken.  

·  Regionale Kooperationsvereinbarungen zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft zwischen den 
Beteiligten und Betroffenen sind erforderlich. 

·  Förderprogramme und Förderrichtlinien des Landes dürfen nicht gegenseitig zu Lasten von Natur und Um-
welt in Konkurrenz treten und sind für den Naturschutz fit zu machen.  

[…] 
 
2. Harmonisierung, Weiterentwicklung und Ausbau integrativer Naturschutzansätze im gesamten Land 
(Gesamttext: Herr Höll, Frau Eberhardt-Schad, Herr Page, Herr Goedecke) 
[…] 
2.1 Landesweiter Aufbau eines "Landschaftspflege und Regional Managements" für einen großflächigen integra-
tiven Naturschutzansatz  
 
Situation 
In den zurückliegenden beiden Jahrzehnten wurden viele neue kooperative großflächige Naturschutzansätze entwickelt 
und umgesetzt, so dass mittlerweile ein reichhaltiger Erfahrungsschatz über die unterschiedlichsten Ansätze vorliegt.  
Im Moment existieren diese Ansätze in auf Dauer angelegten Strukturen (z.B. Landschaftserhaltungsverbände, WLPV, 
Naturparke, Biosphärengebiete) oder als befristete Projektstrukturen (PLENUM, LEADER): 
 

·  Die Plenumgebiete führen schwerpunktmäßig naturschutzorientierte Regional-Entwicklung durch. 
·  Der Aufgabenschwerpunkt der Landschaftserhaltungsverbände ist das Landschaftspflege-Management. 
·  Die Naturparke verbinden Naturschutz mit Naherholung, Tourismus und Regionalentwicklung. 
·  Das Biosphärengebiet ist Modellregion für ökologisches Wirtschaften. 

Dabei hat sich gezeigt, dass Landschaftspflege- und Regional-Management keine Projekt- sondern eine Daueraufgabe 
ist. 
 
Ziele 
·  Die oben genannten integrativen Ansätze zum Erhalt der biologischen Vielfalt bzw. der Kulturlandschaft sollen 

in ein flächendeckendes Gesamtkonzept integriert werden, um den Naturschutz in der Fläche zu stärken und Ko-
operationen zu erleichtern. 

·  Zukünftige Kernaufgaben sind: 
·  Umsetzung von Landschaftspflege- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen in enger Kooperation von 

beteiligten Behörden und Bewirtschaftern 
·  Umsetzung der Managementpläne Natura-2000 unter Einbeziehung aller regionalen Partner 

(Netzwerkarbeit). Es müssen Managementpläne für insgesamt 631.000 ha umgesetzt werden. 
·  Umfassende Naturschutzberatung für Landnutzer (vgl. 2.3) 
·  Aufbau von Regionalvermarktungsinitiativen zur Unterstützung der Inwertsetzung von Natur und 

Landschaft. 
·  Aufbau von Kooperationen mit Tourismusorganisationen zur Förderung eines sanften natur- und 

landschaftsangepassten Fremdenverkehrs. 
·  Förderung der Umweltbildung 

·  Die genannten Kernaufgaben sollen durch ein naturschutzorientiertes, auf Dauer angelegtes Landschaftspflege- 
und Regional-Management wahrgenommen werden. Idealerweise sollte dieses von einem gemeinnützig organi-
sierten Fundament getragen werden, in dem sich Naturschutz, Landnutzung sowie die betroffenen Kommunen 
und Kreise partnerschaftlich organisieren. Die weitere Ausformung wird im Rahmen des Gesamtkonzeptes erar-
beitet. 

·  Die Bereitschaft für ein solches Landschaftspflege- und Regional-Management muss aus den jeweiligen Regio-
nen selbst erwachsen und kann nicht verordnet werden. Doch leistet das MLR durch die Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln (vgl. Kap. 2.1, Ressourcen) einen essentiellen Anreiz dazu. 

 
Maßnahmen  
·  Die bisherigen Vernetzungsworkshops von PLENUM und Biosphärengebiet integrieren ab 2010 die Manage-

ments von Naturparken und Landschaftserhaltungsverbänden. 

·  Bis 2011 wird unter der Schirmherrschaft des MLR ein Gesamtkonzept zur „Harmonisierung, Weiterentwicklung 
und Ausbau großflächig integrativer Naturschutzansätze“ unter Nutzung der oben aufgeführten Vernetzungs-
workshops erarbeitet. 
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·  Im Gesamtkonzept wird auch die Frage der zukünftigen Umsetzung der Naturschutzberatung geklärt. (Kap. 2.3) 

·  Bis 2015 wird in bestehenden Institutionen wie PLENUM, Naturparken und bei den Landschaftserhaltungsver-
bänden sowie weiteren ähnlichen Instrumenten das neue Gesamtkonzept umgesetzt. Auch in auslaufenden 
PLENUM-Gebieten soll das Gesamtkonzept umgesetzt werden 

·  Bis 2020 soll das neue System großflächig integrativer Naturschutzansätze im gesamten Land bei interessierten 
Regionen etabliert werden. 

 

Ressourcen 

·  Pro Landkreis werden seitens des MLR eine mindestens 70%-ige institutionelle Förderung für jeweils 2 Personal-
stellen (Umsetzung Natura 2000, Vertragsnaturschutz, Beratung der Landnutzer und Management von Projekten 
zur naturschutzorientierten Regionalentwicklung) plus Sachmittel für Betrieb, plus Sachmittel für Projektförde-
rung angeboten.  

·  Ausbau der bereits jetzt existierenden Koordinierungsstelle an der LUBW. Sie soll den Aufbau und die Beratung 
der neu entstehenden regionalen Institutionen koordinieren. 

[…] 
 
2.3 Naturschutzberatung 
(Arbeitsgruppe: Goedecke, Dr. Bronner, Dr. Oppermann (ext. Experte)) 
 
„Wo stehen wir? – Die Ausgangssituation“ 

In Baden-Württemberg existieren keine flächendeckenden Beratungsangebote für Landwirte mit dem Schwerpunkt 
Naturschutz. Landschaftserhaltungsverbände, PLENUM und Verbände des ökologischen Landbaus sowie die LPR-
Beratungen decken jeweils nur geringe Teilaspekte ab. Parallel dazu werden Naturschutzprogramme aufgelegt (z. B. 
Aktionsplan Biologische Vielfalt, Natura-2000 Managementpläne), für deren Umsetzung die Landwirte nötig wären. 
Um deren Mitarbeit zu gewinnen, fehlen aber die organisatorischen Strukturen. 

„Was wollen wir? – Unsere Vision, unsere Ziele“ 

·  Aufbau einer landesweiten Naturschutzberatung (für Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe und andere Land-
nutzer) und deren Integration in das regionale Landschaftspflege- und Regional-Management.  

·  Ausbau der Naturschutzkompetenzen in der Landwirtschaftsverwaltung sowie des landwirtschaftlichen Sachvers-
tandes in der Naturschutzverwaltung sowie eine engere Kooperation zwischen diesen Fachbereichen. 

·  Bereitstellung von Förderinstrumenten für die Beratung der Landwirte sowie für die Umsetzung von Maßnah-
men. 

·  Die Beratung soll allen Landwirten auf freiwilliger Basis zur Verfügung stehen, egal ob ökologisch orientiert 
oder konventionell. Bei Betrieben mit Investitionsförderung sowie bei Junglandwirten muss sie zukünftig als 
Fördervoraussetzung verbindlich vorgegeben sein (mit dem Angebot für Umsetzungsmaßnahmen). 

·  Inhalte der Beratung sind naturschutzorientierte landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen, die Inanspruch-
nahme von Biotopgestaltungsmaßnahmen, Umsetzung von Natura 2000, Umsetzung von Agrar-
Umweltmaßnahmen, insbesondere von MEKA und LPR, die Vermeidung von Cross-Compliance- und INVEKOS-
Konflikten und Hilfestellungen bei Direktvermarktung und regionaler Vermarktung. 

„Was ist zu tun? – Notwendige Maßnahmen“ 

·  Das Beratungssystem wird zusammen mit ausgewählten Testbetrieben entwickelt,. Kernbereiche der Entwicklung 
sind dabei: Erstellung eines „Methodenkoffers für die Beratung“, Erstellung eines Beraterhandbuches, Einbe-
ziehung der UNB und der Naturschutzthemen in die Ausbildung der Landwirte und Schulungen der Verwaltungs-
fachkräfte in Naturschutz und Landwirtschaft im jeweils anderen Fach.  

·  Der Ansatz einer Naturschutzberatung wird in das Gesamtkonzept Landschaftspflege- und Regional-
Management integriert. 

 

„Wie schaffen wir es? – Benötigte Ressourcen“ 

Für die Konzeption der Naturschutzberatung werden bis 2011 insgesamt 2 volle Personalstellen (Landschaftspflege 
und Landwirtschaft) inklusiv Sachmittel benötigt. 


